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9h. 1 gßttfh. föjtoctj. („atleifterbtatT)

maltungSrat ber ©efetlfcEjaft (Sc^racigerifc^er söauimter--
nehmet fteHt ber SDtitgltebfdjaft ben 2lntrag auf 3"'
ftimmung gu einer gufion mit bem ©chmeigertfehen 33au=

meifier=93erbanb, nac|bem auf SBeranlaffmtg be§ $8au=

meifter=Sßerbanbe§ graifc^err ben beiben Drganifationen
in S3egug auf baS ©ubmiffionSmefen, bie Sîedgie unb
Pflichten ber SJtitglieber unb roeitere organifatarifc^e
fragen bereite eine ©inigung erglelt morben ifi. Sne
©eneraloerfammlung ber @cfeüf(^aft, bie fiaiutengemäjs
über ben Sînlrag nid)î befchliefjen ïonnte, toeil nicht bie

etforberlic^e fiälfte ber äJtitqlieber anroefenb mar, biSfu=
tterte über ben SiquibatiotiSEintrag, mobei faft burdp
meg ber 2ir.fM|t SuSbrucf nerlieijen mürbe, baff mit ber
RBieberoereinigung ber beiben Drganifationen beffere
SSet^ällniffe im 33augemeröe erreicht merben fönnten.
@ine Siquibation im ©inne einer gufton mit bem ©chroet=
ä«ifchen §8aumetfter=S3erbanb rourbe non alten Sprechern
fHjr begrübt, unb ber Sorfi^enbe fteflte bie ©inmut in
ber SBeurteilung be§ mistigen ©dfjritteS unb ben Sßißen,
bie SSeretnigung ber beiben Drganifationen butchguführen,
feft. ®er enbgültige ©ntfctjetb bleibt einer bemnächft
etnjuberufenben aujferorbenîtidfen ©eneraloerfammlung
ßorbetjalten.

Set aSerfammlung folgte ein angeregtes SJlittageffen
unb eine frohe nachmittägliche Unterhaltung mit 33or*
tragen ehteS raffigen Drdf)efierS unb ©efangSeinlagett
Don Dpetnfänger 3llbert fühle.

©me Selegtcrtcnoerfammlung öeö gSrcfjerifch ïcro*
tonolen @eroer6efehwttier8innbe§ in Dcrltïott befteßte
ben Sorftanb neu mit ©epnenberger in Derlilon als
^Sräftbent, unb hörte einen SSortrag be§ ©eroetbefefre«
iärS ber ïantonalen SGoliSmirtfchaftSbireftion über bie
©eroerbefdjule unb ihr SSerhältniS gu 33unb unb .fanton,
bie neuen ^Begleitungen unb Sorfdjriften beS fchmeige-
nfcjhen aSolïêroirtfchaftSbepartementS für bie görberung
unb bie ©uboentionierung ber gewerbliche«, tnbnftrteilen
unb faufmännifdhen ©eroerbefihulen. 3« ber Sisfuffton
mürbe nadjbtütflich öie einheitliche ©uboentionierung beS
gemerblichen, faufmännifchen unb hauSmirtfchaftlichen $8il=
bnngSmefeni oerlangt, unb bie meitere ©rmöglithung beS

öufammenjiehenS beS Unterrichtes ber Sanbgeroerbefchulen
auf einen halben Sag. gerner bei'ehlofs bie 5öerfamm=
lung, ben ©timmberechtigten bie Slnnohme be§ ©efet}eS
für bie görberung beS SilbungSmefenS gu empfehlen.

Jhustellaigswtstt.
Sie Hoffte ßan&e§cm§fMung in Segent? 2fn ber

©eneraloerfammlung beS ©emerbeoerbanbeS ber ©tabt
^ujern mürbe bie Anregung gemalt, e§ foflen bie nötigen

•
tte eingeleitet merben, bamit bie nädjfte f<^roeige=

"fche SanbeSauSftcflung nach Sutern fomme.

neue $eini" in 3äti$. 2luf ben |jerbft loirb
tm funftgemerbemufeum eine 3luSftellung: „SaS
"®ue £eim" oorberettet, roeldje burch Setfpiele neuer
mohlburchbachter Aufteilung beS oerfügbaren StaumeS
ü

»
ÎPettgehenbe SlnSnü^ung beêfelben gur f lärung

Oes SBohnproblemS beitragen foß. Sörfdjläge gut
^ofung biefet Aufgabe foßen oorgeführt merben an einer
4 otmmer*3Bohnung, groei 3 3isunter=iffiohrsungen, einer
£3tmmer 3Bohnung unb einer 1 3iuimer SBohnung.
^uperbem biete bie Slusfießung ^lag für gmei eingelne

^Ver, fomie für eine Angafjl ©tngelmöbel (Sleinmöbel).
if g"iSftattung ber Stäume foße in «eugeültchem ©inne

T Wc cv"'"ben. Auf iroedmäjgigfeit, SBequemlichfeit unb
uüct)re onftanbhaltung ber ©inrichtungen merbe größter

e^t gelegt. Sie Strdjiteften unb ©tfjr einermei^er
im gangen fanton merben gut Beteiligung ein=
gelaben. * *

internationale SuSftcllnng für angcm.anöte fünft
im fnnftgemerbemnfeam in Rurich- 3^®" f<h^eibt ber
„ßi. 3' 3 " '• ®ie ^Direction beS funfigeroerbemufeumS
bereitet auf 11. April bie ©röffnung einer 3lu§fteßnng
oor, ber gmeifeßoS regfte Beachtung guteil merben mirb :

neneS funfigeroerbe, bas 1925 in ifßariS auf ber
internationalen luSfießung für angemanbte fünft gu
fehen mar. ®afj eS fich babei nur um eine Heine 2luS*

mahl beffen hanbelt, maS bort als anfprechenbe Söfung
ober anregenber föerfueb bie neue ^Richtung entfehieben
unb ehrliil oertrat, brauet iaum gefagt gu merben,
muffte man bodf ben befchränften SRäumlichteiten be§

ßßufeumS unb fetnen begrengten SJiitteln SRedhnung tragen,
©ine foldje Sefc^ranfung bringt bebauerltchermeifc immer
einige ©emaltfamfeiten ber SBalil mit fich, anberfettS
aber auch ben SSorgug, ba§ fie bie SlnSfteßung baoor
behütet, burdq bas Slßguoiel beS ©ebotenen ben SSefucher

gu ermüben unb fomit ber ©acbe beu nichtigen Sienft
erroeift, bafi ihr bie 2Birfung gefriert bleibt.

Sei bes luSmahl ber ©ruppen unb ©egenfiänbe lieff
fich bie ©ireltion beS SRufeums im mefentließen burch
ben ©runbfah leiten, ba§ gu geigen, roa§ für bie rnerb
îûnftlerifche Satigîeit beS beireffenben SanbeS begeichnenb

erfdheint, innerhalb beS 2BertigmetgeS, bem eS als Arbeit
angehört, eine bemerfenSmertc Seifiimg barfteßt unb bei
unS noch uienig befannt ift. SDer ©inlabung gur Setei=

ligung ift oon ben fünftlern unb ginnen ber gebetenen
Sänber — ffiânemarl, ©nglanb, granftei<h, ^oßanb,
Stalten, Öfterreich, Sol«', ©chmeben, Sfchechoflomalet
— mit erfreulicher Sereitmißigleit golge gegeben morben.
Sur toenige merben fehl«', meift meil fte für anbere
gleichgettige Seranftaltungen bereits oerpflichtet maren.
Sei fetnen ^Bewerbungen um bas gemünfehte SluSfießungS»
gut ift ba§ Slufeum in oerbanïenSroerter Söeife oon ben

©efanbtfchafte« unb fonfulaten ber eingelnen Sänber,
fomte oon anbern Sßittelperfonen unterftüht morben.
®ie ©dhau umfaßt Slrchitetturbilber unb miobeße, flein»
plaftif, Sßlöbel, feramif, @la§, Sßetaßarbeiten, ïejtilien,
©raphtf, SuÄ)btud, Sucljeinbanbe unb anbereS mehr,
©te gtiebert fich, ber 3®hl öer gelabenen Staaten ent=

fprechenb, beten jeber feinen eigenen Saum erhalt, in
neun Ibreüungen. ®{e gefamte Snorbnung erfolgt nach
Angaben ber HftufeumSbireftion, mit SluSnahme beS öfter=
reichifch«" Saumes, ben ber SßMener SlrchiteH DSroalb

§öerbtl «ad; eigenem ©ntrourf einrichtet. 3"* 2lus=
jleßung mtrb, mie gewohnt, eine ^Begleitung herauSge^
geben, bie bieSmal bie Setgeichniffe fämilicher ^Beteiligten
enthält, fomte Slbbilbungen oon eingelnen ber gur ©<|au
gebrachten Arbeiten.

UtrkeftrswcsM.
X. S^meijer 3Jluftermeffe in Safel 1926. (SRitget.)

in ihren neuen, geräumigen SOZeffegebäuben, bie ber
Soßen bunq entgegengehen, rüftet ftch bie ©chmeiger
ßßuftermeffe, ihr etfieS ©egennium mütbtg gu begehen.
3«m gehnten 9ßal öffnet fte am 17. April ber f<|roet=

gerifchen inbuftrie ihre Sore, um bie SSertreter aus
faft aßen ihren oerf(hiebenen ©ruppen auf engem Staunte
gufammengufûhïen gu biefet g e h r. t a g t g e n Çeerfchau
nationaler Arbeit unb BeiftungSfähigleit.
Dbroohl bie neuen, mit ben mobernften meffete^nifdhen
©inrichtungen oerfehenen .paüen bebeutenb mehr 3luS=

fkßungSraum bieten, ftnb für bte bieSjährige SJteffe fämt.
liehe ©tänbe belegt. Stahegu 1000 girmen auS faft aßen

ifkobufttonSgweigen unb SanbeSgegenben ftnb oertreten.
©o barf bte ©chmeiger SJtuftermeffe getroft in ihr

gmetteS Segennium eintreten, in einer 3«Ü größter po»

litifcher unb toirtfchaftltcher SBirren in§ Beben getreten,
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waltungsrat der Gesellschaft Schweizerischer Bauunter-
nehmer stellt der Mitgliedschaft den Antrag aus Zu-
stimmung zu einer Fusion mit dem Schweizerischen Bau-
meister-Verband, nachdem auf Veranlassung des Bau-
meister-Verbandes zwischen den beiden Organisationen
in Bezug auf das Submissionswesen, die Rechte und
Pflichten der Mitglieder und weitere organisatorische
Fragen bereits eine Einigung erzielt worden ist. Die
Generalversammlung der "Gesellschaft, die statutengemäß
über den Antrag nicht beschließen konnte, weil nicht die

erforderliche Hälfte der Mitglieder anwesend war, disku-
tierte über den Liquidation s-Antrag, wobei fast durch-
weg der Ansicht Ausdruck verliehen wurde, daß mit der
Wiedervereinigung der beiden Organisationen bessere
Verhältnisse im Baugewerbe erreicht werden könnten.
Eine Liquidation im Sinne einer Fusion mit dem Schwei-
Mischen Baumeister-Verband wurde von allen Sprechern
sehr begrüßt, und der Vorfitzende stellte die Einmut in
der Beurteilung des wichtigen Schrittes und den Willen,
die Vereinigung der beiden Organisationen durchzuführen,
fest. Der endgültige Entscheid bleibt einer demnächst
einzuberufenden außerordentlichen Generalversammlung
vorbehalten.

Der Versammlung folgte ein angeregtes Mittagessen
und eine frohe nachmittägliche Unterhaltung mit Bor-
trägen eines rassigen Orchesters und Gesangseinlagen
von Opernsänger Albert Kühle.

Eine Delegiertenversammlung des zürcherisch kan-
tonalen GewerbêschulverSiimdKs in OerMvn bestellte
den Vorstand neu mit Schönenberger in Oerlikon als
Präsident, und hörte einen Vortrag des Gewerbesekre-
tärs der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion über die
Gewerbeschule und ihr Verhältnis zu Bund und Kanton,
die neuen Wegleitungen und Vorschriften des schweizs-
nschen Volkswirtschaftsdepartements für die Förderung
und die Subventionierung der gewerblichen, industriellen
und kaufmännischen Gewerbeschulen. In der Diskussion
wurde nachdrücklich die einheitliche Subventionierung des
gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Bil-
dungswesens verlangt, und die weitere Ermögltchang des
Zusammenziehens des Unterrichtes der Landgewerbeschulen
auf einen halben Tag. Ferner beschloß die Versamm-
lung, den Stimmberechtigten die Annahme des Gesetzes
für die Förderung des Bildungswesens zu empfehlen.

MzMlilW»««.
Die nächste Landesausstellung in Lnzem? An der

Generalversammlung des Gewerbeverbcmdes der Stadt
^uzern wurde die Anregung gemacht, es sollen die nötigen

Alite eingeleitet werden, damit die nächste schrveize-
rlsche Landesausstellung nach Luzeru komme.

»Das neue Heim" in Zürich. Auf den Herbst wird
im Kunstgewerbemuseum eine Ausstellung: „Das
"kue Heim" vorbereitet, welche durch Beispiele neuer
wohldurchdachter Aufteilung des verfügbaren Raumes

- Mitgehende Ausnützung desselben zur Klärungdes Wohnproblems beitragen soll. Vorschläge zur
Losung dieser Aufgabe sollen vorgeführt werden an einer
^ Zstnmer-Wohnung, zwei 3 Zimmer-Wohnungen, einer
A Amwer - Wohnung und einer 1 Zimmer-Wohnung.
Außerdem biete die Ausstellung Platz für zwei einzelne
A/umer, sowie für eine Anzahl Einzelmöbel (Kleinmöbel).

ìe Ausstattung der Räume solle in neuzeitlichem Sinne
gehalten werden. Auf Zweckmäßigkeit, Bequemlichkeit und
leichte Instandhaltung der Einrichtungen werde größter
Wert gelegt. Die Architekten und Schreinermeister
un ganzen Kanton werden zur Beteiligung ein-
geladen. ^ ^

Internationale Busstellung für angewandte Kunst
im Kunstgewerbemuseum in Zürich. Man schreibt der
„N. Z, Z": Die Direktion des Kunstgewerbemuseums
bereitet aus 11. April die Eröffnung einer Ausstellung
vor, der zweifellos regste Beachtung zuteil werden wird:
neues Kunstgewerbe, das 1925 in Paris auf der
Internationalen Ausstellung für angewandte Kunst zu
sehen war. Daß es sich dabei nur um eine kleine Aus-
wähl dessen handelt, was dort als ansprechende Lösung
oder anregender Versuch die neue Richtung entschieden
und ehrlich vertrat, braucht kaum gesagt zu werden,
mußte man dach den beschränkten Räumlichkeiten des

Museums und seinen begrenzten Mitteln Rechnung tragen.
Eine solche Beschränkung bringt bedauerlicherweise immer
einige Gewaltsamkeiten der Wahl mit sich, anderseits
aber auch den Vorzug, daß sie die Ausstellung davor
behütet, durch das Allzuviel des Gebotenen den Besucher

zu ermüden und somit der Sache den wichtigen Dienst
erweift, daß ihr die Wirkung gesichert bleibt.

Bei der Auswahl der Gruppen und Gegenstände ließ
sich die Direktion des Museums im wesentlichen durch
den Grundsatz leiten, das zu zeigen, was für die werk-
künstlerische Tätigkeit des betreffenden Landes bezeichnend
erscheint, innerhalb des Werkzweiges, dem es als Arbeit
angehört, eine bemerkenswerte Leistung darstellt und bei

uns noch wenig bekannt ist, Der Einladung zur Betei-
ligung ist von den Künstlern und Firmen der gebetenen
Länder — Dänemark, England, Frankreich, Holland,
Italien, Ofterreich. Polen. Schweden, Tschechoslowakei
— mit erfreulicher Bereitwilligkeit Folge gegeben worden.
Nur wenige werden fehlen, meist weil sie für andere
gleichzeitige Veranstaltungen bereits verpflichtet waren.
Bei seinen Bewerbungen um das gewünschte Ausstellungs-
gut ist das Museum in verdankenswerter Weise von den

Gesandtschaften und Konsulaten der einzelnen Länder,
sowie von andern Mittelpersonen unterstützt worden.
Die Schau umfaßt Architekturbilder und -modelte, Klein-
plastik, Möbel, Keramik, Glas, Metallarbeiten, Textilien,
Graphik, Buchdruck, Bucheinbände und anderes mehr.
Sie gliedert sich, der Zahl der geladenen Staaten ent-
sprechend, deren jeder seinen eigenen Raum erhält, in
neun Abteilungen. Die gesamte Anordnung erfolgt nach
Angaben der Museumsdirektion, mit Ausnahme des öfter-
reichischen Raumes, den der Wiener Architekt Oswald
Haerdtl nach eigenem Entwurf einrichtet. Zur Aus-
stellung wird, wie gewohnt, eine Wegleitung herausge-
geben, die diesmal die Verzeichnisse sämtlicher Beteiligten
enthält, sowie Abbildungen von einzelnen der zur Schau
gebrachten Arbeiten.

Se«dkw«m.
X. Schweizer Mustermesse in Base! 1926. (Mitget.)

In ihren neuen, geräumigen Meffegebäuden, die der
Vollendung entgegengehen, rüstet sich die Schweizer
Mustermesse, ihr erstes Dezennium würdig zu begehen.
Zum zehnten Mal öffnet sie am 17. April der schwei-
zerischen Industrie ihre Tore, um die Vertreter aus
fast allen ihren verschiedenen Gruppen auf engem Raume
zusammenzuführen zu dieser zehntägigen Heerschau
nationaler Arbeit und Leistungsfähigkeit.
Obwohl die neuen, mit den modernsten messetechnischen

Einrichtungen versehenen Hallen bedeutend mehr Aus-
stellungsraum bieten, sind für die diesjährige Messe sämt-
liche Stände belegt. Nahezu 1600 Firmen aus fast allen
Produktionszweigen und Landesgegenden sind vertreten.

So darf die Schweizer Mustermesse getrost in ihr
zweites Dezennium eintreten. In einer Zeit größter po-
Wischer und wirtschaftlicher Wirren ins Leben getreten.


	Ausstellungswesen

